
 
 

MERKBLATT FÜR VERFASSER/INNEN VON HOCHSCHULSCHRIFTEN 

(Diplom-/Masterarbeiten und Dissertationen) 
 
Der / die unterzeichnete Verfasser / Verfasserin der nachstehend angeführten Hochschulschrift: 
 

 

 

 
nimmt im Sinne der §§ 42 und 42a Urheberrechtsgesetz 1936 in der jeweils gültigen Fassung zur 
Kenntnis: 
 

Die gedruckte Version der Hochschulschrift wird in der Universitätsbibliothek der Technischen 

Universität (eine Dissertation auch in der Nationalbibliothek) aufgestellt, allgemein zugänglich 

gemacht und somit veröffentlicht.  

1. Die Universitätsbibliothek darf, solange die Hochschulschrift veröffentlicht, aber nicht erschienen 
oder vergriffen ist, ohne Zustimmung des Verfassers / der Verfasserin für den eigenen Gebrauch 
einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. Ebenso dürfen auf Bestellung für den eigenen 
Gebrauch eines anderen unentgeltlich bzw. durch Fotokopien oder andere reprographische 
Verfahren auch gegen Entgelt, einzelne Vervielfältigungsstücke hergestellt werden.  

2. Ist die Hochschulschrift bereits erschienen (d.h. durch Druck oder ein anderes 
Vervielfältigungsverfahren bereits in den Verkehr gebracht) und noch nicht vergriffen, darf die 
Universitätsbibliothek ohne Zustimmung des Verfassers / der Verfasserin für den eigenen 
Gebrauch von Teilen davon einzelne Vervielfältigungsstücke herstellen. Ebenso dürfen auf 
Bestellung für den eigenen Gebrauch eines anderen unentgeltlich bzw. durch Fotokopien oder 
andere reprographische Verfahren auch gegen Entgelt, einzelne Vervielfältigungsstücke von 
Teilen der Hochschulschrift hergestellt werden. (Erfolgt die Vervielfältigung für den eigenen 
Gebrauch durch Abschreiben, kann auch von einem erschienenen und noch nicht vergriffenen 
Werk ohne Zustimmung des Verfassers / der Verfasserin dieses zur Gänze vervielfältigt werden.)  

3. Die Universitätsleitung hat beschlossen, zusätzlich zum gedruckten Exemplar ein elektronisches 
Exemplar (PDF-Dokument, PDF/A bzw. PDF ab Version 1.4) zu verlangen und die 
Hochschulschriften über einen Server der Universitätsbibliothek der TU Wien der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, sofern keine Benützungssperre vorliegt und der Verfasser / die 
Verfasserin seine / ihre Zustimmung dazu gibt. Das Urheberrecht verbleibt beim Verfasser/ bei 
der Verfasserin; eine spätere Veröffentlichung in einem Verlag in Druckform bleibt möglich. Die 
Erfassung der bibliografischen Daten der Hochschulschrift, das Hochladen der elektronischen 
Version und die Abgabe der Einverständniserklärung erfolgt elektronisch in TISS. 

4. Die Hochschulschrift muss selbständig verfasst sein, andere als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel dürfen nicht benutzt werden.  

 

Ich versichere, dass ich diese Hochschulschrift bisher weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form 

als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. 

Datum:         Unterschrift: 

 

Dekanat: Ablage im Prüfungsakt 


